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Zu diesem Buch

Generationenvertrag, Generationengeretigkeit, Generationenkonflikt – die

Begriffe sind in aller Munde. Uns bei Avenir Suisse seint aber seit langem,

dass der Diskurs über die Generationen viel zu eng geführt wird. Das war

ein wesentlier Anstoss für die vorliegende Untersuung.

Im Wesentlien steht in der öffentlien Diskussion nämli immer die

soziale Sierung im Zentrum – und hier wiederum vor allem die

Altersvorsorge und die Finanzierung der Gesundheitskosten. Tatsäli ist

jedo das Geben und Nehmen zwisen den Generationen viel breiter,

vielfältiger und komplexer. Die Leistungen, die die einen Generationen für

die anderen erbringen, fliessen in beide Ritungen, sie sind keineswegs nur

finanzieller Natur und sie werden zum Teil auf staatlier, zum Teil auf

privater Ebene erbrat. Wer die vielen Hilfestellungen ausblendet, die

Ältere für Jüngere und Jüngere für Ältere erbringen, innerhalb und

ausserhalb der Familie, wird der Realität des ungesriebenen, impliziten

Generationenvertrags nit geret.

Zur Verengung des Gesitsfeldes trägt au bei, dass vielfa nur

zwisen Jung und Alt untersieden wird – oder zwisen Jungen, Aktiven

und Alten. Eine differenzierte Sit sollte dagegen berüsitigen, dass die

starke Erhöhung der Lebenserwartung eine Generation von «Jungrentnern»

heranwasen liess, die no sehr rüstig sind und die si in ihren

Bedürfnissen und Möglikeiten von den o pflegebedürigen Hobetagten

ebenso unterseiden wie von den im Erwerbsleben stehenden Aktiven.

Dieses Bu analysiert daher Probleme und Lösungen konsequent auf der

Basis der Einteilung der Bevölkerung in vier sta nur drei Altersgruppen.

Ein weiterer Grund, si gerade jetzt vertie mit den Beziehungen zwisen

den Generationen zu befassen, war die Alterung der Gesellsa und deren

Folgen für den Generationenvertrag. Die Pensionierung der Babyboomer

und in etwa 25 Jahren der entspreende Pflegebedarf für diese Kohorte

einerseits sowie die geringe Kinderzahl anderseits lassen es als geradezu



unverantwortli erseinen, den bestehenden Generationenvertrag

unbesehen in die Zukun fortzusreiben. Er muss auf eine völlig neue Basis

gestellt werden.

In dieser Publikation wird einerseits versut, die Weselbeziehungen

zwisen den Generationen in einer grösseren Breite zu analysieren, als dies

üblierweise der Fall ist. Um denno den Rahmen eines bewusst kurz

gehaltenen Bues nit zu sprengen, liegt der Fokus auf Fragen, die sehr

unmielbar mit der Alterung zusammenhängen. Es gibt ja kaum einen

Problemkreis, der nit eine intergenerationelle Dimension aufweist, wobei

emen wie Klima und Umwelt, staatlie Selbständigkeit und Integration,

Friedensförderung und Sierung der internationalen Webewerbsfähigkeit

für unsere Nakommen von vitaler Bedeutung sein werden. Sie werden

aber hier bewusst nit oder nur marginal erwähnt, nit, weil sie nit

witig wären, sondern eher im Gegenteil, weil sie so bedeutsam sind, dass

man ihnen höstens mit eigenen Abhandlungen oder sogar einer ganzen

Reihe von Studien geret werden könnte.

Anderseits präsentiert das Bu einen Strauss von Lösungsvorslägen,

die es ermöglien sollen, den Generationenvertrag in einer alternden

Gesellsa neu zu definieren. Es braut dafür Anpassungen sowohl im

privaten als au im öffentlien Berei, und es braut Anpassungen in

den versiedensten Phasen des Lebens. Natürli sind mane Vorsläge

nit neu, sondern nehmen auf, was Avenir Suisse son früher propagiert

hat (z.B. im Bildungsberei oder in der obligatorisen Altersvorsorge),

weil diese Vorsläge und die ihnen zugrunde liegenden Diagnosen eben

na wie vor ihre Ritigkeit haben und gar nit o genug wiederholt

werden können. Es gibt aber au duraus – zumindest in dieser

Detailliertheit – neue Vorstösse, vor allem jene zur Alterspflege und einer

entspreenden spezifisen Versierung.

Während dieses Bu thematis eine Weiterentwilung früherer

Arbeiten von Avenir Suisse darstellt, fällt es von der Finanzierung her aus

der Reihe. Es wird finanziell vom Sweizerisen Versierungsverband SVV

mitgetragen. Getreu dem Moo «Unabhängig, aber nit neutral», dem si



– 

– 

– 
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Avenir Suisse verpflitet fühlt, war dies nur unter Beatung strenger

Regeln mögli:

Das Projekt muss in die grundsätzlie thematise Ausritung von

Avenir Suisse passen. Hier handelte es si sogar um ein ema, das man

son lange behandeln wollte, angesits der Knappheit der Ressourcen

aber nit anpate.

Der Geldgeber soll idealerweise keine einzelne Firma sein, sondern eine

Gruppe von Unternehmen, eine Interessengemeinsa oder ein Verband.

Die Studie unterliegt dem gleien alitätssierungsprozess wie andere

Publikationen von Avenir Suisse. Sie durläu ein externes und internes

Lektorat und wird hinsitli Konzeption, Methodik und

Wissensalikeit von der Programmkommission in mehreren Stadien

des Entstehungsprozesses überprü.

Der Geldgeber hat keinerlei Einfluss auf die detaillierten Ergebnisse der

Arbeit – abgesehen von der Möglikeit, seine Anregungen und

Einwände zu präsentieren. Avenir Suisse entseidet selbständig über

Inhalte und Form der Studie, ist also in den Analysen und

Lösungsvorslägen völlig frei.

Um der Komplexität des emas geret zu werden, hat Avenir Suisse für

die stärker analytisen Teile der Studie externe Autoren beigezogen,

nämli die Professoren Martin Eling, François Höpflinger und Pasqualina

Perrig-Chiello. Ihnen sei für ihre wertvollen Beiträge und Impulse herzli

gedankt. Sie tragen selbstverständli, abgesehen von dem von ihnen

verfassten Kapitel, keinerlei Verantwortung für den Rest des Bues,

besonders die Lösungsvorsläge. Diese wurden von meinem Kollegen

Jérôme Cosandey, Projektleiter bei Avenir Suisse mit dem Swerpunkt

Soziale Sierung, erarbeitet, der die Studie konzipierte, koordinierte und im

Wesentlien verfasste und der nit nur Sekundärforsung betrieb,

sondern au das Wissen von über 30 Interview-Partnern aus Wirtsa,

Verbänden und Politik «anzape». Ihm gilt mein besonderer Dank.

Die Alterung der Gesellsa, die Zunahme des Anteils der Jungrentner

und der Hobetagten an der Bevölkerung, ist ein höst faceenreier

Vorgang. Diese Alterung ist einerseits ein Ausdru von Fortsri und sehr



erfreuli, sie stellt uns aber anderseits vor grosse menslie und

finanzielle Herausforderungen. Die Alterung ist zwar ein relativ langsamer

Prozess, der uns Zeit gibt, allfällige Probleme anzupaen; sie hat aber

zuglei so tiefgreifende Konsequenzen für Politik und Wirtsa, kurz: für

unser Zusammenleben, dass es verheerend wäre, sie zu verslafen, wozu

jedo die Langsamkeit der Prozesse duraus verleiten kann. Die Rentner

von morgen sind bereits geboren, aber sie sind no nit als das erkennbar.

Deshalb soll dieses Bu au aufrüeln. Es soll nit nur einen Beitrag zum

besseren Verständnis der Herausforderungen und ihrer Verknüpfungen

leisten, sondern es soll au zeigen, wie wir unser Handeln anpassen

können, auf der Ebene jedes eigenverantwortlien Einzelnen, auf der Ebene

der Familien, auf der Ebene der Zivilgesellsa und auf der Ebene des

Staates. Vor allem aber will dieses Bu zeigen, dass soles Handeln

dringend nout, damit au in Zukun das Zusammenleben der

Generationen gelingt.

Gerhard Swarz

Direktor von Avenir Suisse



01
Einleitung

Vielfältige Generationenabgrenzungen
Jeder will alt werden, keiner will alt sein
Ereignisse bestimmen unser Leben, nicht das Alter

Familiale und soziale Solidarität
Kinder als Lebensversicherung für das Alter
Das «Stöckli» am falschen Ort
Der Staat als Familienersatz

Ein umfassender Generationenvertrag
Geben und Nehmen innerhalb der Familie und der Gesellschaft
Rechtliche Grundlagen des Generationenvertrags
Generationenkonflikt ohne Konfliktparteien

Verschobenes Gewicht der Vertragsparteien
Steigende Lebenserwartung, tiefe Geburtenziffern
Starker Einfluss der Migration
Von der Alterspyramide zur Alterspflaume

Vertragsbruch in Sicht?
Die Pensionierung der Babyboomer als Zäsur
Nicht mündige Vertragspartei
Ein den Generationen gerechter Vertrag

Aufbau der Publikation



Vielfältige Generationenabgrenzungen

Jeder will alt werden, keiner will alt sein

Wird ein Mann na dem Alter einer Frau gefragt, kann er nur ins

Fenäpfen treten. Sätzt er zu ho, ist seine Antwort eine Beleidigung,

liegt er zu tief, ist sie eine Notlüge. Fragt man die Dame, antwortet sie nit

selten «so jung, wie i mi fühle». Hinter dieser Anekdote stet mehr als

die Verlegenheit unserer Gesellsa in Bezug auf das Älterwerden. Sie zeigt

au, dass das Alter ein sletes Kriterium ist, um die Beziehungen

zwisen Jung und Alt abzugrenzen.

Objektiv betratet definiert das Geburtsdatum das biometrise Alter

zwar eindeutig. Mit steigendem Alter führen jedo untersiedlie

beruflie Werdegänge, Lebensstile und Sisale zu grossen Diskrepanzen

bei den geistigen und physisen Fähigkeiten. Jeder kennt ihn, den 62-

Jährigen mit weissem Haar, fragilem Gang und ziriger Stimme, der

eigentli son längst den Ruhestand verdient häe. Jeder kennt aber au

sie, die vife 78-Jährige, die mit Tonus und Beweglikeit das Senioren-

Turnen leitet.

Subjektiv betratet ist «Alter» ein sehr relativer Begriff. Gemäss Univox-

Erhebungen (in Höpflinger 2008d) hält über die Häle der 18- bis 39-Jährigen eine

Frau zwisen 60 und 69 Jahren für alt (Abbildung 1). Wer also am Anfang

seiner beruflien Karriere steht, betratet eine Person in der Nähe des

Rentenalters als alt. Ganz anders sehen das die Rentner. Für sie hängt das

hohe Alter weniger vom Erwerbsstatus, sondern viel mehr von der Mobilität

und dem Gesundheitszustand ab. Die Grenze wird deshalb von Rentnern

eher über 70 Jahren angesetzt.

Au kulturelle Aspekte führen zu untersiedlien Einsätzungen.

Innerhalb der Europäisen Union verteilen si die Antworten über mehr

als zwölf Jahre (EC 2012b). Am «spätesten» wird man demna in Holland alt,

und zwar mit 70,4 Jahren, während ein Slowake bereits mit 57,7 Jahren als

alt gilt. Zudem variiert die Antwort je na Geslet. Die längere

Lebenserwartung der Frauen – und vielleit au eine Prise Kokeerie –



kann erklären, warum sie si in der EU im Sni eher später (mit 65,0) als

alt betraten, während Männer es bereits mit 62,7 Jahren tun.

Abbildung 1

Das Alter ist ein subjektiver Begriff

Ab welem Alter eine Frau als «alt» gilt, ist eine subjektive Angelegenheit.

Wer am Anfang seiner beruflien Karriere steht, betratet eine Person in

der Nähe des Rentenalters als alt. Für Rentner hängt das hohe Alter weniger

vom Erwerbsstatus, sondern vielmehr von der Mobilität und dem

Gesundheitszustand ab. Au aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung

haben si zwisen 1995 und 2004 die subjektiven Altersgrenzen na oben

versoben.



elle: Univox-Erhebungen in Höpflinger 2008d

Ereignisse bestimmen unser Leben, nicht das Alter

Die Grenzen zwisen Jung und Alt sind also diffus und hängen stark von

der Perspektive und der persönlien Situation ab. Deshalb eignet si das

Alter alleine slet, um Generationen voneinander zu unterseiden.

Weitere, mehr differenzierte Merkmale sind dafür nötig. In der Faliteratur

mangelt es nit an Definitionen des Begriffs Generation (siehe u.a. Höpflinger

2008a, Lüser et al. 2013). Mane betonen das Gemeinsame, das einer Generation

eine eigene Identität verleiht. Andere heben die Untersiede hervor, die



eine Bevölkerungsgruppe von der anderen abgrenzen. Wieder andere

fokussieren auf die Beziehungen zwisen den Akteuren, wie zum Beispiel

zwisen Eltern und Kindern oder zwisen einem älteren Chef und seinen

jüngeren Lernenden. Diese Vielfalt kann im Diskurs über

Generationenbeziehungen zu Verwirrung führen. Der Generationenbegriff

seint für jeden eine Selbstverständlikeit zu sein, au wenn jeder eine

andere Vorstellung davon hat. In dieser Publikation werden Generationen

primär entlang zweier Begriffe, Altersgruppen und Kohorten, besrieben.

Altersgruppen bestehen aus Mensen der gleien Altersstufe bzw. der

gleien Lebensphase. In diesem Bu werden vereinfaend vier sole

Gruppen gebildet: finanziell und emotional abhängige Kinder und

Jugendlie, Erwerbstätige, Jungrentner und Hoaltrige (siehe Kapitel 2 bis
Kapitel 5). Es wird bewusst auf eine Abgrenzung aufgrund strikter

Alterslimiten, zum Beispiel 18 Jahre für Volljährigkeit oder 65 Jahre für das

gesetzlie Rentenalter, verzitet. Lebensereignisse wie die Aufnahme oder

die Aufgabe einer Berufstätigkeit werden vorgezogen, weil diese den

untersiedlien individuellen Lauahnen besser Renung tragen. Es sind

au diese punktuellen Lebensereignisse, nit das Alter per se, die die

finanziellen und nit-finanziellen Flüsse der Generationensolidarität stark

prägen.

Grundsätzli durläu jeder Mens alle Altersstufen. Ceteris paribus

sollte er insgesamt glei viel erhalten, wie er selber für andere

Altersgruppen geleistet hat. Beziehungen zwisen Altersgruppen werden

dadur weniger konflikrätig (Kohli 2012). Allerdings gilt die Ceteris-

paribus-Annahme nur bedingt. Je na sozialer Herkun kann die

«Verweildauer» in einer Altersgruppe signifikant variieren. Au

demografise und wirtsalie Entwilungen können die

Zusammensetzung und die Vermögenssituation der Altersgruppen

beeinflussen und dadur die Höhe der Transfers zwisen ihnen

beeinträtigen.

Kohorten definieren Generationen nit dem Alter na, sondern na

dem Jahrgang ihrer Mitglieder. So sprit man von der Kriegsgeneration, der

1968er Generation oder der Generation Y. Kohorten durlaufen alle



Altersstufen. Die Babyboomer gehören heute zur Altersgruppe der

Jungrentner und werden in zwanzig Jahren zu den hoaltrigen Senioren

zählen. Gleizeitig sind Kohorten geslossene Gesellsaen. Wer im

21. Jahrhundert geboren ist, wird nie ein Babyboomer sein. Kohorten

arakterisieren si dur Ereignisse, die nur sie erleben. Historise

Umbrüe wie Kriege, Finanzkrisen oder politise Regimewesel prägen

ihren Alltag und ihre Weltansauung. Der Staat, die Gesellsa und die

Umwelt, in denen sie leben, sind das Erbe der Handlungen ihrer Vorfahren,

genauso wie ihre Handlungen die Welt kommender Kohorten bestimmen

werden (siehe Kapitel 6).

Familiale und soziale Solidarität

Kinder als Lebensversicherung für das Alter

Die Beziehungen zwisen den Altersgruppen haben si im Laufe der Zeit

signifikant verändert. Vereinfaend formuliert, verliefen sie bis zur

industriellen Revolution relativ bereenbar. Eltern kümmerten si um die

Erziehung ihrer Kinder, banden sie später in die Hofarbeit ein und erhielten

dann von ihnen Pflege und Fürsorge im hohen Alter. Diese Solidaritätsform

ist eine interessante Konstruktion, weil sie einen familialen

Generationenvertrag zwisen drei Parteien darstellt, der auf indirekte

Reziprozitäten baut (Masson 2004). Die milere Generation investiert

Ressourcen in die älteste Generation und wird später für diese Leistung von

einer anderen Gegenpartei, der jüngeren Generation, entsädigt.

Diese Konstruktion ist zwar elegant, stellt aber die milere Generation

vor ein Hold-up-Problem (O 2009). Junge Eltern müssen Leistungen vorab

erbringen, ohne die formale Garantie zu haben, dass die jüngste Generation

später ihren Teil des Vertrages einhält. Diese Unsierheit könnte dazu

führen, dass jede Generation ihren unmielbaren Nutzen optimiert und ihre

Investitionen (in die eigenen Kinder) und Rüzahlungen (an die eigenen

Eltern) reduziert. Es besteht die Gefahr, dass Jugendlie untergebildet und

Senioren unterversorgt werden.
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Dankbarkeitsgefühle («i will meinen Eltern etwas zurügeben») und

soziale Normen («i will im Dorf nit als Rabensohn gelten») können

sole Risiken minimieren. Au die Aussit auf ein Erbe kann

disziplinierend wirken und von der älteren Generation als Pfand für eine

würdige Pflege genutzt werden. Die Institution des «Stölis»

1
 in

landwirtsalien Familien erfüllte genau diese Funktion. Entgegen der

landläufigen Meinung ging es hier allerding nit nur um ein friedlies

Zurüziehen der älteren Generation zugunsten des Sohnes und seiner

Familie. Zeitpunkt und Bedingungen für die Hofübergabe waren häufig

Anlass für Streitigkeiten. O wurden deshalb Wohnret, Lebensmiel- und

Holzlieferungen usw. in detaillierten (Generationen-)Verträgen vereinbart

und notariell beglaubigt (Höpflinger 2008b).

Unter «Stöli» versteht man in der Sweiz ein kleines Gebäude, das auf dem Hofgelände

gebaut wird. Na der Hofübergabe bezieht die ältere Generation das «Stöli», während die

jüngere Generation im Hauptgebäude einzieht.

Das «Stöckli» am falschen Ort

Die Industrialisierung und die damit verknüpe Urbanisierung stellten

diesen von der Grundidee her einfaen Vertrag zunehmend unter Dru.

Die geografisen Distanzen zwisen Verwandten erswerten die

Erfüllung des Vertrags innerhalb der Familie. Kinder in der entfernten Stadt

waren nit mehr in der Lage, si um ihre Eltern auf dem Dorf zu

kümmern, und der Hof verlor als Pfand an Bedeutung. Anstelle des Landes

wurde zunehmend Geld benötigt.

Au brate die Industrialisierung neue Risiken mit si. Gefährlie

Masinen mit si snell bewegenden Elementen verursaten zahlreie

Invaliditäts- und Todesfälle. Weil Familienmitglieder untersiedlier

Generationen nit mehr an einem Ort arbeiteten und wohnten, konnten

Witwen und Waisenkinder weniger gut von Angehörigen aufgenommen

werden. Au hier gewann die finanzielle Absierung gegenüber der

Unterstützung in Naturalien an Bedeutung. Nit zuletzt deshalb entstanden

die ersten betrieblien Vorsorgekassen. Dank verbesserter Sierheit am

Arbeitsplatz und mediziniser Fortsrie sank die Zahl der betrieblien



Todes- und Invaliditätsfälle und immer mehr Arbeiter wurden pensioniert.

Dementspreend versob si der Fokus betrieblier

Vorsorgeeinritungen im Lauf der Zeit von einem Sutz gegen

Arbeitsunfälle hin zu einer finanziellen Absierung des Alters.

Der Staat als Familienersatz

Der oben besriebene Generationenvertrag hat mehrere Nateile. Erstens

setzt er die Existenz von direkten Nakommen voraus. Bleibt jemand ledig,

sterben die Kinder vorzeitig oder wandern sie aus, kann niemand für die

Leistung auommen, die man selber für seine Eltern erbrat hat. Zweitens,

selbst wenn Nakommen vorhanden sind, können sie si nit immer um

ihre älteren Verwandten kümmern. Leben sie selber unter prekären

Verhältnissen, können sie si die finanzielle Unterstützung weiterer

Familienmitglieder slitweg nit leisten. Au hil das Erbe als

Motivationselement nur, solange die ältere Generation überhaupt Vermögen

besitzt.

Dur die Einführung von Sozialversierungen wie der Alters- und

Hinterlassenenversierung (AHV) 1948, der Invalidenversierung 1960 oder

der obligatorisen beruflien Vorsorge 1985 wurden kollektive Gefässe

gebildet, die Bürger ohne Familien oder mit wenig finanziellen Ressourcen

minimal absiern. «Ein kollektives Rentensystem, in dem die Leistungen

der Kinder nit ihren eigenen Eltern, sondern der gesamten

Elterngeneration zufliessen, fungiert daher als eine Versierung gegen

Kinderlosigkeit, Zahlungs- und Leistungsunfähigkeit sowie

Leistungsverweigerung der Kinder» (O 2009). Der Staat tri als Ersatz für

fehlende Familienmitglieder ein. Der familiale Generationenvertrag wird

zum sozialpolitisen Vertrag. Bei Sozialversierungen sind jedo nit

nur Versierte ohne Familien leistungsberetigt, sondern all diejenigen, die

Versierungsbeiträge einbezahlen. Damit stellt si die Frage, ob der Staat

dur die Einführung obligatoriser Sozialversierungen den familialen

Vertrag eher ergänzt oder verdrängt.

Die Antwort lautet: sowohl als au. Ländervergleie innerhalb Europas

zeigen, dass der Auf- und Ausbau sozialstaatlier Leistungen zu einer



Entspannung der Beziehungen zwisen den Generationen führte (Brandt 2009,

Deindl 2011, Haberkern 2009 in Höpflinger 2008c). «Die zu früheren Zeiten für eine

gewöhnlie Arbeiter- oder Angestelltenfamilie kaum tragbare Last der

Vorsorge für das Alter wurde dur die Gründung der AHV vor 65 Jahren

allmähli erleitert» (Seifert 2013). Dur den Ausbau der finanziellen

Sierheit im Alter, aber au dank besserer Infrastrukturen wie Spitälern

und Pflegeheimen, verändert si die Natur der Generationenbeziehungen.

Intergenerationelle Hilfeleistungen – von Jung zu Alt und von Alt zu Jung –

nehmen zu, während konkrete intergenerationelle Pflegeleistungen seltener

werden, da sie zunehmend von professionellen Diensten übernommen

werden (Höpflinger 2008c).

Ein umfassender Generationenvertrag

Geben und Nehmen innerhalb der Familie und der Gesellschaft

Generationenbeziehungen sind also besonders komplex und zeinen si

dur weselseitige Abhängigkeitsverhältnisse aus. Eine einfae

Gegenüberstellung von «Jung» und «Alt» würde dieser Komplexität viel zu

wenig Renung tragen. Es braut eine differenziertere Betratung

(Abbildung 2). Im privaten Berei erhalten Kinder in der ersten Lebensphase

finanzielle und emotionelle Zuwendungen von den Eltern und Grosseltern,

die ihr ganzes Leben prägen werden. Bildung und Wertvorstellungen,

letztli au das Einkommen, hängen sehr stark vom familiären Umfeld ab.

Mensen in der Erwerbsphase erhalten o (finanzielle) Unterstützung von

ihren Eltern bei der Erziehung der eigenen Kinder. Und es sind au vor

allem Jungrentner, die si um betagte Verwandte kümmern und vielleit

einmal Kapital von ihnen erben.

Au ausserhalb der Familie sind die Beziehungen zwisen

Altersgruppen vielfältig und weselseitig (siehe rechten Teil der Abbildung
2). Zum Beispiel leisten viele Bürger Freiwilligenarbeit zugunsten

Jugendlier (z.B. Junior-Training im Sport- oder Musikverein), Erwasener

(Weiterbildungsprogramme, Integrationsarbeit) oder der Senioren



(Aktivierungsprojekte, Alterspflege). Der Staat stellt au Personal und

Infrastrukturen für die Bildung, die medizinise Versorgung oder die

Alterspflege zur Verfügung, die dur alle Erwasenen, in Form von

Steuern oder Krankenkassenprämien, oder dur die Erwerbstätigen, in

Form von Lohnbeiträgen, finanziert werden.

Abbildung 2

Komplexe wechselseitige Generationenbeziehungen

Generationenbeziehungen zeinen si dur weselseitige

Abhängigkeitsverhältnisse aus. Kinder erhalten in der ersten Lebensphase

finanzielle und emotionelle Zuwendungen von den Eltern und Grosseltern,

die ihr ganzes Leben prägen werden. Während Mensen in der

Erwerbsphase massgebli die finanzielle Last des Sozialstaats tragen,

erhalten sie o Unterstützung ihrer Eltern bei der Erziehung der eigenen

Kinder. Und es sind au vor allem Jungrentner, die si um betagte

Verwandte und Nabarn kümmern und vielleit Kapital von ihnen erben.



elle: Eigene Darstellung

Der Generationenvertrag im weitesten Sinne umfasst all diese

Weselwirkungen zwisen den Altersgruppen. Er beinhaltet sowohl die

Leistungen, die im Berei der Familie, des «kleinen Generationenvertrags»,

sowie diejenigen, die im Berei der Gesellsa, des «grossen

Generationenvertrags», erbrat werden. Diese Gesamtsit ist von zentraler

Bedeutung, weil sie sowohl rein finanzielle wie nit-finanzielle Transfers

über ein ganzes individuelles Leben hinweg berüsitigt. Kritik am

Generationenvertrag, die nur staatlie Finanztransfers (zum Beispiel in der

Altersvorsorge) oder Leistungen aus einem Lebensabsni (zum Beispiel

die Alterspflege) im Fokus hat, grei zu kurz. Eine Verbesserung oder



Versleterung des Generationenvertrags für die eine oder andere Gruppe

liegt erst vor, wenn si die Summe aller Leistungen und Gegenleistungen

zwisen den Altersgruppen, im privaten und im öffentlien Raum,

signifikant verändert.

Laut dieser Definition ist für eine bestimmte Kohorte der

Generationenvertrag dann fair, wenn der Wert aller Leistungen, die eine

Kohorte über alle Altersstufen erhält (schwarze Pfeile in Abbildung 2),
mindestens demjenigen aller Leistungen entsprit, die sie selber erbringt

(rote Pfeile). Über diese Mindestanforderung hinaus steigt die alität des

Vertrags, wenn die betratete Kohorte als Ganzes, sowie ihre Mitglieder als

Einzelne, die Beziehungen innerhalb des Generationenvertrags möglist

eigenständig gestalten können. Das bedingt, dass der Handlungsspielraum

einer Kohorte möglist wenig dur die Entseide und Handlungen

früherer Kohorten eingesränkt werden darf. Und dass, folgeritig, die

Gestaltungsmöglikeiten küniger Kohorten möglist wenig

beeinträtigt werden.

Rechtliche Grundlagen des Generationenvertrags

«Wenn i den Generationenvertrag son nit selber untersreiben

konnte, dann möte i zumindest eine Kopie davon erhalten», soll ein

Jugendlier seinem Vater gesagt haben. Sein Wuns düre unerfüllt

bleiben. In der Tat ist der sozialpolitise Generationenvertrag primär eine

suggestive Metapher, die im politisen Diskurs rege benutzt wird. Auf der

einen Seite wird mit Hilfe dieser Metapher versut, die staatli verordnete

finanzielle Solidarität zwisen Pensionierten und Erwerbstätigen zu

legitimieren (Höpflinger 2008a). Auf der anderen Seite des politisen Spektrums

ist die Warnung vor dem Kollaps des Generationenvertrages manmal

nits anderes als eine verstete Kritik am Sozialstaat (Lüser et al. 2013).

Ganz formlos und ohne jeglie Retsgrundlage ist der

Generationenvertrag allerdings au nit. Sogar im allerersten Absatz der

Sweizer Bundesverfassung ist die Generationenthematik verankert: «Im

Namen Goes des Allmätigen! Das Sweizervolk und die Kantone, […],

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungensaen und der Verantwortung



gegenüber den künigen Generationen, […], geben si folgende

Verfassung» (BV, Präambel).

Der zweite Teil des Zivilgesetzbues (Art. 90 bis Art. 456 ZGB) ist ganz

dem Familienret gewidmet. Im Allgemeinen werden dort Rete und

Pfliten der Ehegaen sowie der Eltern und ihrer Kinder geregelt. Art. 272

ZGB sreibt spezifis vor: «Eltern und Kinder sind einander allen Beistand,

alle Rüsit und Atung suldig, die das Wohl der Gemeinsa

erfordert.» Die konkrete Unterstützungspflit zwisen den Generationen

wird au in den Art. 328 und Art. 329 ZGB formuliert: «Wer in günstigen

Verhältnissen lebt, ist verpflitet, Verwandte in auf- und absteigender Linie

zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden» (Art. 328

Abs. 1 ZGB). Der zweite Teil des Zivilgesetzbues kann somit als witiger

Bestandteil des Generationenvertrages innerhalb der Familie betratet

werden.

Der sozialpolitise Generationenvertrag wird in zahlreien Gesetzen

und Verordnungen formalisiert. In der Altersvorsorge sind es bis zu 1800

Normen auf Bundesstufe, die eingehalten werden müssen (Bundesrat 2011). Im

Gesundheitswesen muss nebst dem Krankenversierungsgesetz (KVG)

kantonales und zum Teil au kommunales Ret berüsitigt werden.

Ähnlies gilt für die Ergänzungsleistungen (EL) und die Sozialhilfe. Die

Frage ist also weniger, ob ein Generationenvertrag physis vorliegt oder

nit, sondern vielmehr, wie seine Formulierung das Interesse aller

Vertragsparteien, au derjenigen, die no nit geboren sind,

berüsitigt.

Generationenkonflikt ohne Konfliktparteien

Die eindeutige Identifikation der Vertragsparteien ist allerdings komplexer,

als man es vermuten könnte. Das Fundament der Generationensolidarität ist

ein eng verflotenes Konstrukt, in dem die gleien Akteure je na

Konstellation untersiedlie Rollen einnehmen können. Sie sind im

Privaten Mitglied einer Familie und im Öffentlien Staatsbürger mit

politisen Interessen (Véron et al. 2004). Je na Kontext verlaufen die


